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Ausgangssituation

Die deutschen Stromnetze müssen zukünf-
tig, insbesondere im Zusammenhang mit 
der zunehmenden dezentralen Erzeugung, 
„smarter“ ausgestaltet werden, nicht zu-
letzt wegen des von der Europäischen Union  
gesetzten Zieles [1], bis 2020 mindestens 
20 % der Endenergie aus erneuerbaren Res-
sourcen zu gewinnen. Daraus folgt, dass 
auch in Deutschland bis zum Jahr 2020 
der Anteil regenerativer Energien an der 
Stromversorgung bis auf 30 % des Gesamt-
energieverbrauchs gesteigert werden muss. 
Ein Schwerpunkt der sog. Smart Grids liegt, 
wie in Abb. 1 ersichtlich, in der dezentralen 
bzw. verteilten Erzeugung, dem Verbrauch 
sowie dem Management der Netznutzer [2] 
im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) [3] unter der Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnik. 

Die Integration von dezentralen Erzeugungs-
anlagen hat durch die vorrangige Behand-
lung von Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern innerhalb von nur wenigen Jahren 
stark an Bedeutung zugenommen. Gemäß 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) [5] 
sind Netzbetreiber dazu verpflichtet, Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien und aus Grubengas unverzüglich 
vorrangig an der Stelle an ihr Netz anzu-
schließen (Verknüpfungspunkt), die im Hin-
blick auf die Spannungsebene dazu geeignet 
ist, und die in der Luftlinie die kürzeste Ent-
fernung zum Standort der Anlage aufweist, 
wenn nicht ein anderes Netz einen technisch 
und wirtschaftlich günstigeren Verknüp-
fungspunkt bietet (§5 Abs 1 Satz 1 EEG). 

Die Pflicht des Netzanschlusses besteht laut 
EEG auch dann, wenn die Abnahme des 
Stroms erst durch Optimierung, die Ver-
stärkung oder den Ausbau des Netzes (Er-
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Abb.1: Smart Grids, Quelle: bdew, 
Abschlussbericht Projektgruppe Intelligente 
Netz / Smart Grids, Arbeitsergebnisse von 

10/08 – 03/09, S. 5 [4]
weiterung der Netzkapazität) möglich wird. 
Unbeschadet dieser Pflicht zur Erweiterung 
der Netzkapazität ist der Netzbetreiber lt. 
EEG ausnahmsweise zum Einspeisema-
nagement berechtigt. Dieses Management, 
das nur während einer Übergangszeit bis 
zum Abschluss von Maßnahmen zur Erwei-
terung der Netzkapazität eingesetzt werden 
darf, könnte bereits als „erster Schritt“ für 
ein sog. Smart Grid gesehen werden. 

Die Kosten für die notwendige IT-Infrastruk-
tur sind, wie auch in Abb. 1 dargestellt, neben 
den bereits angeführten Aspekten ebenfalls 
zu berücksichtigen. Die Aufwendungen, die 
für Smart Grids bzw. Smart Meter und wei-
terführend für Smart Cities entstehen, sind 
ein nicht zu unterschätzender Faktor. Strom-
netze sollten in Zukunft ein abgestimmtes 
Management über eine zeitnahe bidirektio-
nale Kommunikation zwischen Erzeugungs-
anlagen, Speichern, Netzkomponenten und 
Endverbrauchern ermöglichen. Zusätzlich 
muss dies auf energie- und kosteneffiziente 
Weise erfolgen. Hierzu gibt es eine Reihe von 
vertiefenden Arbeitsgruppen, auszugsweise 

kann auf die Europäische Plattform für Smart 
Grids [6] verwiesen werden.

Wie bereits vorausgeschickt, sollen die 
nachfolgenden Betrachtungen nur auf den 
Bereich der dezentralen Erzeugung ausge-
richtet sein und eine Basis für weitere Unter-
suchungen zu den Netzentgelten in Deutsch-
land bilden. Zusätzlich zielen die folgenden 
Betrachtungen, unter Berücksichtigung von 
weiterführenden technischen und ökonomi-
schen Aspekten, schwerpunktmäßig auf die 
Versorgungssicherheit und die Netzentgelte 
ab. Im Rahmen dieses Beitrages werden die 
Netzausbaukosten aufgrund des EEG nicht 
berücksichtigt, denn diese können sich we-
gen der anzuschließenden Erzeugungsan-
lagen von Netzbetreiber zu Netzbetreiber er-
heblich unterscheiden. 

Ökonomie der Smart Grids 

Intelligente Stromnetze stellen sowohl aus 
technischer als auch aus ökonomischer 
Sicht eine bedeutende Änderung gegen-
über der heutigen Struktur der Stromwirt-

Abb. 1 Smart Grids, Quelle: bdew, Abschlussbericht Projektgruppe Intelligente Netz / Smart Grids,  
Arbeitsergebnisse von 10/08-3/09, S. 5 [4]
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schaft dar. Zentral gesteuerte Systeme ha-
ben gezeigt, dass sie in der Bereitstellung 
von Erzeugungskapazitäten und dem Han-
del mit Energie als effizient eingestuft wer-
den können. Nicht zuletzt aufgrund ihres 
hohen Grades an Integration haben sich 
zentral gesteuerte Versorgungssysteme 
aber auch als verwundbar im Hinblick auf 
eine Störung des Systems erwiesen.

Wenn die Versorgungssicherheit über die 
Verfügbarkeit der Primärenergieträger 
und Erzeugungsanlagen (technische Ver-
fügbarkeit, z. B. Wartungsaufwand und 
Fehleranfälligkeit) sowie den leitungsge-
bundenen Transport bzw. die Verteilung 
über die Netze zu den Endkunden beschrie-
ben wird, kann aufgrund eines größeren 
Portfolios von Erzeugungsanlagen (unter 
Berücksichtigung der Einsatzcharakteris-
tik, der eingesetzten Primärenergieträger 
und der Anlagenverfügbarkeit) eine Er-
höhung der bereits hohen Versorgungs-
sicherheit durch Smart Grids erreicht 
werden. Dennoch wird hier auch darauf 
hingewiesen, dass die Verfügbarkeit der 
Stromnetze, und hier wiederum der über-
lagerten Netze, von großer Bedeutung ist. 
Denn nur dadurch kann eine hohe Versor-
gungssicherheit, insbesondere Systems- 
sicherheit (siehe z. B. Transmission Code 
[7]), erzielt werden. 

Die Funktionsfähigkeit einer hochentwi-
ckelten Volkswirtschaft ist untrennbar mit 
der unterbrechungsfreien Bereitstellung 
von Energie verbunden. Die dezentrale 
Struktur von Smart Grids kann die Anfäl-
ligkeit eines Energiesystems für Störungen 
vermindern. Auch wenn die Konsumenten 
in Europa sich an ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit gewöhnt haben und dieses 
auch erwarten, so können die Endverbrau-
cher nur sehr eingeschränkt auf Versor-
gungsunterbrechungen reagieren, bzw. es 
stehen ihnen nur wenige Möglichkeiten 
zur Verfügung, sich gegen Versorgungsun-
terbrechungen abzusichern. Smart Grids 
können hier zu einer Erhöhung der Versor-
gungssicherheit führen.

Der volkswirtschaftliche Nutzen einer ho-
hen Versorgungssicherheit lässt sich zwar 
nicht direkt messen, ein in der Literatur 
weit verbreiteter Lösungsansatz besteht 
aber darin, die Kosten von Versorgungs-

unterbrechungen als Näherungswert he-
ranzuziehen und damit den Nutzen der 
Versorgungsqualität indirekt abzuschätzen. 
Untersuchungen zeigen, dass bereits kur-
ze Versorgungsunterbrechungen zu enor-
men volkswirtschaftlichen Schäden führen 
können. Diese betreffen im Wesentlichen 
den Unternehmensbereich und stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einer 
unterbrochenen Unternehmenstätigkeit. 
Ein Verdienstentgang bspw. durch Produk-
tionsausfälle, Material- und Lagerschäden, 
Kosten für Überstunden, um den entstande-
nen Zeitverlust wettzumachen, etc. können 
genauso den direkten ökonomischen Kosten 
zugeordnet werden wie Schäden an Geräten 
oder Inventar (Kühlgut etc.) bei Haushalten 
[8].

Ein uneingeschränkter Informationsaus-
tausch zwischen Marktakteuren ist eine 
notwendige Voraussetzung dafür, dass 
Marktpreise ihre Informations- und Len-
kungsfunktion erfüllen können. Grund-
sätzlich lässt die Höhe des Marktpreises 
Rückschlüsse auf die Knappheit eines Gutes 
zu, und sie gibt ein Signal für die effiziente 
Allokation von Gütern. Zwischen den End-
verbrauchern und den Stromproduzenten 
ist die Preisbildungsfunktion im derzeitigen 
System (zumindest kurzfristig) gestört, was 
dazu führt, dass Preise kein ausreichendes 
Signal bieten. Smart Grids können Kon-
sumenten besser in den Markt einbinden, 
denn intelligente Netze ermöglichen eine 
bidirektionale Kommunikation zwischen 
Erzeugungsanlagen, Speichern, Netzkompo-
nenten und Endverbrauchern. 

Real-time-Preise können zu einer Senkung 
von Lastspitzen und somit zu einer Flexibi-
lisierung und Senkung von Energiekosten 
führen. Eine im Jahr 2007 vom amerikani-
schen Netzbetreiber PJM durchgeführte Un-
tersuchung hat ergeben, dass eine dreipro-
zentige Nachfragereduktion während den 
100 höchsten Peak-Last-Stunden im Jahr 
zu einer Einsparung von 145 Mio. US$ bis  
301 Mio. U$ im eigenen Netz führen wür-
de [9]. Die Real-time-Preise schaffen die 
technische Voraussetzung dafür, dass nach-
frageseitige Maßnahmen besser umgesetzt 
werden können. Für das Demand Side Ma-
nagement entstehen völlig neue Möglichkei-
ten, da Konsumenten für Energieeinsparun-
gen entsprechend „belohnt“ werden können. 

Das derzeit vorhandene Netz ist größtenteils 
nicht unmittelbar für die Integration einer 
großen Anzahl von dezentralen Stromerzeu-
gungsanlagen ausgelegt. Gerade der Ausbau 
erneuerbarer Energieträger ist jedoch ein 
zentrales energie- und klimapolitisches Ziel 
für Europa. Smart Grids schaffen die tech-
nischen Vorraussetzungen, einen jährlich 
steigenden Anteil dezentraler regenerativer 
Energieanlagen in das bestehende Strom-
system zu integrieren. Durch intelligente 
Netze wird eine verbesserte Kombinierbar-
keit von dezentraler Energieerzeugung, de-
zentralem Verbrauch und konventionellen 
Kraftwerken erreicht. 

Erzeugung und Verbrauch

Der steigende Anteil an dezentraler Erzeu-
gung kann zu einer Veränderung der Strom-

Abb. 2 Schematische Darstellung von Netzentgelt und Energiefluss
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Die Ermittlung der Netzentgelte ist in der 
StromNEV behandelt. So sind die von den 
Netznutzern zu entrichtenden Netzentgelte 
ihrer Höhe nach unabhängig von der räum-
lichen Entfernung zwischen dem Ort der 
Einspeisung elektrischer Energie und dem 
Ort der Entnahme. Die Netzentgelte rich-
ten sich nach der Anschlussnetzebene der 
Entnahmestelle, den jeweils vorhandenen 
Messvorrichtungen an der Entnahmestelle 
sowie der jeweiligen Benutzungsstunden-
zahl derselben. Die Kostenwälzung, wie z. B. 
in der StromNEV ausgeführt, beschreibt die 
Verteilung der Kosten, beginnend bei der 
Höchstspannung, jeweils anteilig auf die 
nachgelagerte Netz- oder Umspannebene, 
soweit diese Kosten nicht der Entnahme von 
Letztverbrauchern und Weiterverteilern aus 
der jeweiligen Netz- oder Umspannebene 
zuzuordnen sind.

Im Zusammenhang mit Smart Grids kann 
hier auf die Entgelte für die dezentrale 
Einspeisung gemäß §18 Abs 1 StromNEV 
hingewiesen werden. Demnach erhalten 
Betreiber von dezentralen Erzeugungsanla-
gen vom Betreiber des Elektrizitätsvertei-
lernetzes, in dessen Netz sie einspeisen, ein 
Entgelt. Dieses Entgelt muss den gegenüber 
den vorgelagerten Netz- oder Umspann-
ebenen durch die jeweilige Einspeisung 
vermiedenen Netzentgelten entsprechen. 
Das Entgelt wird nicht gewährt, wenn die 
Stromeinspeisung nach dem EEG oder nach 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz [14] 
vergütet wird und in dieser Vergütung ver-
miedene Netzentgelte enthalten sind. Netz-
betreiber sind den Betreibern dezentraler 
Erzeugungsanlagen gleichzustellen, sofern 
sie in ein vorgelagertes Netz einspeisen und 
dort Entgelte in weiter vorgelagerten Netz-
ebenen vermeiden.

Wie bereits beschrieben, ergeben sich un-
ter Berücksichtigung der gleichen Kosten 
und der Kostenüberwälzung bei einer Ver-
ringerung der Energieabgabemengen und 
des Leistungsbezugs höhere Netzentgelte. 
Zusätzlich kann angenommen werden, dass 
sich die Netzkosten mit einer zunehmen-
den Verteilung der Erzeugung und höheren 
Aufwendungen für IT-Infrastruktur (siehe 
Abb. 1) weiter erhöhen. Genaue zugehörige 
Analysen sind aktuell noch in der Entste-
hungsphase, wie z. B. auch Diskussionen zu 
den Kosten von Smart Metering zeigen.

tätsversorgungssysteme sowie deren Struk-
tur ab. Auch für intelligente Netze werden 
Mehrkosten für das Elektrizitätsversor-
gungssystem erwartet, da die notwendigen 
Kapazitäten – sowohl für Stromerzeugung 
als auch deren Verteilung – steigen werden. 
In Summe werden Smart Grid-Lösungen 
geringere notwendige Gesamtkapazitäten 
zugeschrieben, als bei einem Ausbau des 
Stromsystems wie bisher üblich [12]. Eine 
verbesserte Abstimmung von Erzeugung, 
Verbrauch und Energiespeicherung durch 
Smart Grids ermöglicht eine bessere Aus-
lastung der bestehenden Übertragungs- und 
Verteilernetzinfrastruktur. 

Energieflüsse und Netzentgelte

Das heutige Energiesystem ist dadurch 
gekennzeichnet, dass zentrale Großkraft-
werke in Hoch- und Höchstspannungsnet-
ze einspeisen. Der Strom wird von diesen 
Netzen über die Verteilernetze zu den End-
verbrauchern transportiert. Somit fließen 
in diesem „klassischen“ System die Ströme 
von den höheren zu den niedrigeren Span-
nungsebenen. Das Übertragungsnetz dient 
somit zum Ausgleich von Einspeise- und 
Verbrauchscharakteristiken der Kraftwerke 
und Endverbraucher. Durch verteilte Erzeu-
gungsanlagen wird Energie ebenso in die 
Verteilernetze eingespeist, die somit zu ei-
ner Änderung bis hin zu einer (zeitweisen) 
Umkehr des Energieflusses bei einer höhe-
ren Einspeisung als Last führen kann (siehe 
Abb. 2).

Die Höhe der Netzentgelte wird sowohl 
durch die energieabgabe- als auch die leis-
tungsbezogenen Kostenkomponenten beein-
flusst. Vereinfacht dargestellt kann gesagt 
werden, dass die Netzentgelte (bei bekann-
ten Netzkosten) bei Erhöhung der Abgabe-
mengen sinken (Kostendeckung durch Ab-
gabe).

Die Berechnung der Netznutzungsentgelte 
bestimmt sich nach dem EnWG und erfährt 
eine Konkretisierung in der auf der Grundla-
ge des EnWG erlassenen Stromnetzentgelt-
verordnung (StromNEV) [13]. Dabei müssen 
die erhobenen Entgelte auf der Grundlage 
der Kosten einer Betriebsführung, die denen 
eines effizienten und strukturell vergleich-
baren Netzbetreibers entsprechen, berech-
net werden.

bezugsmengen je Netzebene in zum Teil er-
heblichem Umfang führen. Dies hat jedoch 
nur einen sehr geringen Einfluss auf den 
Netzausbau und die Netzkosten. Der Grund 
liegt darin, dass der Netzausbau nur dann 
durch die dezentrale Erzeugung beeinflusst 
wird, wenn die in den Smart Grids instal-
lierten Erzeugungsanlagen zum Zeitpunkt 
der Netzhöchstlast (relevant für die Netzpla-
nung) sicher zur Verfügung stehen. Wenn 
die Belastung im vorgelagerten Netz redu-
ziert wird, hat das Auswirkungen auf die 
Netzplanung, jedoch unter Beachtung der 
oben auszugsweise angeführten Aspekte 
der Versorgungssicherheit.

In diesem Zusammenhang ist auch der 
Stromverbrauch zu berücksichtigen, der, 
wie nachfolgend ausgeführt, ebenfalls Stei-
gerungen verzeichnen kann. Der Strom-
verbrauch wird langfristig europaweit zu-
nehmen. Wie Analysen zeigten, korreliert 
die Stromverbrauchszunahme mit dem 
Bruttoinlandsprodukt. Zwar produziert die 
deutsche Wirtschaft heute wesentlich ener-
gieeffizienter als in den 1970er Jahren, der 
Gesamtenergieverbrauch steigt jedoch an, 
wenn auch mit einer geringeren Wachs-
tumsrate als die Wirtschaftsleistung.

Wesentliche Komponenten der langfristigen 
Entwicklung der Stromnachfrage sind auch 
die teilweise Substituierung von anderen 
Energieformen und das veränderte Verbrau-
cherverhalten (z. B. Elektrogeräte/Compu-
ter pro Haushalt). Laut UCTE [10] kann die 
erwartete jährliche Verbrauchssteigerung 
(Strom) vom Jahr 2013 bis zum Jahr 2018 
auszugsweise für Deutschland mit 0,6 %, für 
Österreich mit 1,5 % und für die Schweiz mit 
0,8 % angenommen werden. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang auch, dass bspw. 
die Anzahl der Computer pro Haushalt im 
Mittel in der Schweiz vom Jahr 2000 bis 
2005 von 0,7 auf 1,14 [11] gestiegen ist, dies 
entspricht einer Steigerung um rd. 63 %. 

Sowohl internationale Projekte als auch 
zahlreiche Experten gehen davon aus, dass 
die zukünftigen Anforderungen an die 
Stromsysteme Mehrkosten für das Elek-
trizitätsversorgungssystem und als Folge 
auch für die Kunden verursachen werden. 
Wie hoch diese sein könnten, hängt stark 
von der jeweiligen Systemauslegung und 
der historischen Entwicklung der Elektrizi-
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Entscheidend ist dabei die Frage, in wel-
chem Zusammenhang der zeitliche Verlauf 
des Einsatzes der Erzeugungsanlagen mit 
dem der Last steht, d. h. inwieweit die Ein-
satzcharakteristik der Erzeugungsanlagen 
an der Last orientiert ist. Insbesondere ist 
von Bedeutung, von welchem Einsatz der Er-
zeugungsanlagen zum Zeitpunkt der für die 
Netzauslegung relevanten Jahreshöchstlast 
ausgegangen werden kann. 

Dynamische Tarife wären dabei ein Mittel 
zur Flexibilitätssteigerung. Im Sinne ei-
nes Lastmanagements werden dabei aktive 
Schaltungen von (größeren) Lasten sei-
tens des Netzmanagements vorgenommen. 
Dynamische Tarife dienen u. a. direkt als 
Handlungsimpuls für den Kunden, um über 
Verbrauchs- bzw. Einspeiseoptimierungen 
zu entscheiden. Mittelfristig ist zu erwarten, 
dass zunehmend Optimierungsstrategien 
für das Gebäude-, Energie- oder Effizienzma-
nagement einbezogen werden. 

Smart Grids und damit einhergehende Ener-
giefluss- und Kostenänderungen werden in 
die zukünftige Gestaltung der Netzentgelte 
mit einfließen. Wie sich Netzregionen ver-
halten sollen, in denen es aufgrund von 
verteilten Erzeugungsanlagen zu einer ge-
sicherten Netzentlastung kommt und somit 
ein (teilweiser) Netzrückbau möglich wäre, 
muss insbesondere im Zusammenhang mit 
den Netzkosten beantwortet werden. Zu er-
warten ist, dass zukünftig in der Diskussion 
neben der Energie- ebenfalls die Leistungs-
autarkie zunehmend einfließen wird, denn 
die Smart Grids „wirken“ auf der Verteile-
rebene und bilden so eine sinnvolle Ergän-
zung, können aber Übertragungsnetze nicht 
ersetzen. 
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Aufgrund bestehender Trends kann da-
von ausgegangen werden, dass sich der 
Anteil der in Smart Grids verteilten Erzeu-
gungsanlagen erhöhen bzw. der Anteil der 
erzeugten Energie tendenziell zunehmen 
wird. Dies führt zu einer Verringerung der 
Abgabemengen aus den überlagerten Netz-
ebenen und somit zu einer Umverteilung 
der Netzentgelte, wie schematisch in Abb. 2 
gezeigt. 

Smart Grids werden mit allerhöchster 
Wahrscheinlichkeit den Energiebezug aus 
den vorgelagerten Netzen reduzieren. Ins-
besondere eine fluktuierende Einspeisung 
(Windenergieanlagen, Photovoltaik) bedarf 
zur Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit einer gut ausgebauten Netz- und Erzeu-
gungsinfrastruktur.

Die Zahlung vermiedener Netzentgelte in 
heutiger Form an Erzeuger ist in Zukunft 
überlegenswert. Denn wie aufgezeigt wur-
de, werden durch dezentrale Erzeugung in 
der Regel keine Netzkosten in überlagerten 
Netzebenen vermieden (siehe auch [15]). 
Regional kann es bei einem hohen Anteil 
von dezentraler Erzeugung zu einer zusätz-
lichen Beanspruchung der Übertragungs-
netze kommen. 

Verschiedene Ansätze

Wie soll weiterhin mit den Netzanschluss-
kosten umgegangen werden? Unterschied-
liche europäische Ansätze gehen den Weg, 
dass der Netzbetreiber den technisch mögli-
chen Anschlusspunkt bestimmt und der An-
lagenbetreiber auf seine Kosten die Leitung 
bis zu diesem Punkt bauen und instand 
halten muss. Hier sind wiederum neben den 
Kosten für den Erzeuger volkswirtschaftli-
che Aspekte zu berücksichtigen. 

Analysen zeigen, dass es durch die höhere 
Konzentration von Erzeugungsanlagen zu 
einer Veränderung der Energieflüsse kom-
men kann, die Kosten von vorgelagerten 
Netzen aber in ähnlicher Größenordnung 
bleiben werden (insbesondere für die Sta-
bilität und den Transit). Dies hat zur Folge, 
dass neue Netzentgelthöhen mgölich sind, 
die wiederum u. a. zu einer Mehrbelastung 
von Netznutzern auf höheren Spannungs-
ebenen (z. B. Industriekunden) führen 
könnten. 




